
gültig ab 01.01.2016 

Zum Verbleib beim Mitglied 

 
Wichtige vertragliche Vereinbarungen für die Mitglieder: 
 

1. Tabelle der Mitgliedsbeiträge (gültig ab 01.01.16)  Euro  

 Aufnahmegebühr einmalig 30,68  

 Jahresumlage 

(Verbandsbeitrag NWJV u. Beitrag Sporthilfe e.V. NRW)  
Die Höhe der Jahresumlage orientiert sich an der jeweiligen Ge-
bührenordnung des NWJV und der Sporthilfe e.V., die zum Zeit-
punkt der Fälligkeit der Jahresumlage (20. Januar jeden Jahres) 
gültig ist. Der für das aktuelle Jahr gültige Betrag für die Jahres-
umlage wird auf der Homepage des Vereins (www.jc-hennef.de) 
ausgewiesen. 

jährlich 22,00  

   mtl. pro 
Person 
Euro 

 

 Beitrag aktive Mitglieder 1. Familienmitglied 20,00 (01) 

   2. Familienmitglied 14,00 (02) 

  3. Familienmitglied 5,00 (03) 

  4. und weit. Famili-
enmitglieder 

0,00 (04) 

 Beitrag inaktive Mitglieder  6,00 (05) 

 
2. Vierteljährliche Beitragszahlung   

 Anfang Januar für Januar bis März 

 Anfang April für April bis Juni 

 Anfang Juli für Juli bis September 

 Anfang Oktober für Oktober bis Dezember 

 
3. Jahresumlage 

Die Jahresumlage wird im Januar jeden Jahres per Lastschrift eingezogen. 

4. Aufnahmegebühr und ggf. anteiliger Beitrag bei Eintritt 
Die Aufnahmegebühr, die ggf. bis zum nächsten Zahlungstermin fälligen Beiträge und die 
Jahresumlage werden unmittelbar nach der Aufnahme in den Judo Club Hennef e.V. be-
lastet. 

5. Auszug aus der Satzung 
§  5   Erwerb und Dauer der Mitgliedschaft 
(1) ... 
Im Kalenderjahr des Eintritts ist der Austritt 
-  für Mitglieder im Alter bis einschließlich 7 Jahre (Jahrgang) zum 30.06. bzw. 31.12. möglich, 
-  für alle anderen Mitglieder zum 31.12.. 
Danach verlängert sich die Mitgliedschaft 
-  für Mitglieder im Alter bis einschließlich 7 Jahre (Jahrgang) um jeweils weitere 6 Monate bis 

30.06. bzw. 31.12., 
-  und für alle anderen Mitglieder um jeweils weitere 12 Monate bis 31.12. 

 
§ 6   Verlust der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet durch 
(1) freiwilligen Austritt  
Für den Austritt zum 30.06. muß bis zum 31.03. oder für den Austritt zum 31.12. bis spätestens 
30.09. die schriftliche Kündigung beim Kassenwart erfolgt sein. 

6. Satzung 
Die Satzung ist im Internet auf der Seite www.jc-hennef.de unter „Rechtliches“ einzusehen. 

7. Ansprechpartner im Judo Club Hennef e.V. 
Schatzmeister                          Telefon 02242 - 868264    
Löhestraße 51 Fax  868263 
53773 Hennef                                                    E-Mail      kontakt@jc-hennef.de 
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